
Was wird prämiert?
Prämiert wird der pädagogische 
Vermittlungsansatz, d.h. die The-
mensetzung und pädagogische 
Realisierung des Medienbildungs-
angebotes.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grund-
lage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Mit dem Medienpädagogischen Preis zeichnen die Sächsische Landesanstalt 
für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) und das Sächsische Staatsminis-
terium für Kultus (SMK) medienpädagogische Projekte und Medienbildungs-
angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus, die das Lernen mit und 
über digitale Medien fördern.

Prämierung: 
Die besten eingereichten Medienbildungsangebote 
und Apps werden im Dezember 2021 ausgezeichnet. 

Kategorien: 
	Bestes Medienbildungsangebot für/mit Kinder/n 
 (2x 2.000 Euro)
	Bestes Medienbildungsangebot für/mit Jugendliche/n
 (2x 2.000 Euro)
	Bestes Medienbildungsangebot für/mit ältere/n
 Jugendliche/n und Erwachsene/n (2x 2.000 Euro)

	Bestes Medienbildungsangebot zum Thema:
 »Medienbildung kontaktlos! Erfolgreiche digitale Lern- 
 und Unterstützungsangebote« (1x 2.000 Euro) 
	Sonderpreis: »App in die Zukunft« der Sächsischen
 Staatsregierung unter der Schirmherrschaft des 
 Ministerpräsidenten (2x 2.00 Euro)

Medienpädagogischer Preis 2021

Einsendeschluss: 10. September 2021

Sonderpreis  
»App in die Zukunft«: 
Der Sonderpreis der Sächsischen  
Staatsregierung unter der 
Schirmherrschaft des Minister-
präsidenten sucht kreative Apps 
und App-Ideen junger Sachsen. 
Bewerben können sich alle Sach-
sen zwischen 13 und 27 Jahren.  

Wie erfolgt die Bewerbung?
Die Bewerbung erfolgt mit einem 
Bewerbungsformular, das unter 
www.slm-online.de bereitgestellt 
wird.

Bewerbungsschluss ist  
der 10. September 2021!

Themenpreis 2021:
Mit dem Themenpreis »Medien-
bildung kontaktlos!« werden 
digitale Lern- und Unterstützungs-
angebote in den Bereichen 
Erwachsenenbildung, Schule und 
Online-Jugendarbeit prämiert. 

Was kann eingereicht werden?
Medienbildungsangebote, die zu 
einem kritischen und selbstbestimm-
ten Medienhandeln anregen. 

Das können neben klassischen 
handlungsorientierten Medien-
projekten auch alle digitalen 
Vermittlungsformen als Online-

Wer kann sich bewerben?
Kindergärten, Schulen und Hoch-
schulen, außerschulische Einrich-
tungen sowie medienpädagogisch 
aktive Institutionen, Initiativen und 
Einzelpersonen in Sachsen

Erneut mit 

Sonderpreis 

»App in die 

Zukunft«

Varianten von Workshops, 
Diskussionsveranstaltungen 
oder Beratungsangeboten sein. 

Die Medienbildungsangebote 
sollten im Vorjahr entstanden oder
im laufenden Jahr bis zur Bewer-
bungsfrist beendet sein. 


